


Teilhabechancengesetz„Eingliederung von 
Langzeitarbeitslosen“ „Teilhabe am Arbeitsmarkt“

§ 16i SGB II
Förderdauer

maximal 5 Jahre ohne Nachbeschäftigungs-
pflicht

Förderhöhe
im 1. und 2. Jahr 100%, ab  dem 3. Jahr jährlich 
um 10 Prozentpunkte sinkend 
Weiterbildungen und bezahlte Praktika werden 
mit bezahlter Freistellung und Weiterbildungs-
zuschüssen unterstützt

Coaching
beschäftigungsbegleitend über gesamten 
Förderzeitraum möglich
teilweise Freistellung (+ Lohnfortzahlung) für 
das Coaching im ersten Jahr verpflichtend

Förderfähige Arbeitnehmer*innen
SGB II-Leistungsberechtigte über 25 Jahre, die 
mindestens 6 Jahre innerhalb der letzten 7 
Jahre Leistungen nach dem SGB II bezogen 
haben und während dieser Zeit nicht oder nur 
kurz erwerbstätig (max. 12 Monate) waren
oder
Personen, die in den letzten 5 Jahren Arbeitslo-
sengeld II bezogen haben und eine anerkannte 
Schwerbehinderung haben oder mit mindestens 
einem minderjährigen Kind in einer Bedarfsge-
meinschaft leben

Förderfähige Arbeitsverhältnisse
im erwerbswirtschaftlichen, gemeinnützigen 
oder öffentlichen Bereich
in Teil- oder Vollzeit (kein Minijob) 

§ 16e SGB II

Förderdauer
maximal 2 Jahre ohne Nachbeschäftigungs-
pflicht

Förderhöhe
im 1. Jahr 75% des zu berücksichtigenden 
Arbeitsentgeltes, im 2. Jahr 50%

Coaching
beschäftigungsbegleitend über gesamten 
Förderzeitraum möglich
teilweise Freistellung (+ Lohnfortzahlung) für 
das Coaching innerhalb der ersten 6 Monate 
verpflichtend

Förderfähige Arbeitnehmer*innen
Leistungsberechtigte des SGB II, die mindes-
tens zwei Jahre arbeitslos sind (i. S. d. § 18 
SGB III) 

Förderfähige Arbeitsverhältnisse
im erwerbswirtschaftlichen, gemeinnützigen 
oder öffentlichen Bereich 
in Teil- oder Vollzeit (kein Minijob)
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